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B. Festsetzungen durch Planzeichen und Text

PLANTEIL / SCHEMATA / PERSPEKTIVEN

8. Sonstige Festsetzungen

8.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

- Fläche Geltungsbereich: ca. 27.140 m²
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5. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

5.1 Öffentliche Grünfläche

- Fläche innerhalb des Geltungsbereiches: ca. 1.950 m²

8.3 Garagen und Stellplätze

Vor den Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5,00 m vorzusehen.

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

- Fläche innerhalb des Geltungsbereiches:    ca. 19.725 m²

6.1 Öffentliches Pflanzgebot für Straßenbäume, mit Standortbindung, Artenauswahl
gemäß Pflanzliste Begründung (Anlage 1).
- Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, StU 20-25 cm 

6. Anpflanzungen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

C. Hinweise, Kennzeichnungen und
nachrichtliche Übernahmen

6.3 Privates Pflanzgebot für Großbäume oder Obsthochstämme, ohne Standortbindung
- Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 2x verpflanzt, StU 12-14 cm 

Obsthochstamm, 2x verpflanzt, StU 8-10 cm

Je 200 m² Grundstücksfläche ist ein Laubbaum bzw. ein hochstämmiger Obstbaum
zu pflanzen. Zur Bepflanzung der Grundstücke sind ausschließlich standortgerechte
Gehölze zu verwenden (sh. Pflanzliste Begründung).

6.5 Vollzugsfrist

Die verbindlichen öffentlichen Anpflanzungen sind nach Erschließung des Bauge-
bietes, spätestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode durchzuführen.
Die verbindlichen privaten Anpflanzungen sind nach der Bebauung des jeweiligen
Grundstückes, spätestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode durchzuführen.

21. Landwirtschaft

Die Erwerber, Besitzer und Bebauer der Grundstücke im Planbereich haben die
landwirtschaftlichen Immissionen der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten
Flächen und Betriebe unentgeltlich zu dulden und hinzunehmen. Eine zeitweise
Lärmbelästigung - Verkehrslärm aus dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr - auch
vor 6.00 Uhr morgens, bedingt durch das tägliche Futter holen, ist hinzunehmen.
Zudem sind sonstige Lärmbeeinträchtigungen jeglicher Art, z.B. während der
Erntezeit (Mais-, Silage- und Getreideernte), auch nach 22.00 Uhr zu dulden.

22. Im Hinblick auf die Vermeidung von Geräuschbelästigungen innerhalb des Plan-
gebietes, sollte das Merkblatt "Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen" des LfU
Bayern, vom September 2018 beachtet werden;
https://www.lfu.bayern.de/laerm/luftwaermepumpen/index.html

11. Entwässerung des Baugebietes

Die Entwässerung der Grundstücke erfolgt im Trennsystem. Schmutzwasser sowie
verschmutztes Oberflächenwasser muss in den Schmutzwasserkanal eingeleitet
werden. Regenwasser muss in den Regenwasserkanal eingeleitet werden. Bei
Anschlüssen an den Regenwasserkanal wird der Einbau von Rückstausicherungen
empfohlen.

Eine Einleitung von Grund-, Quell und Dränagewasser, in den Schmutzwasser-
kanal ist unzulässig.

Eine Regenwasserspeicherung bzw. -nutzung als Brauch- und Beregnungswasser
ist bei Beachtung der einschlägigen Vorschriften, z.B. keine Verbindungen zum Trink-
wassernetz, zulässig. Die gemeindliche Satzung hierzu ist zusätzlich zu beachten.

20. Soweit es möglich ist und es die Sickerfähigkeit des Untergrundes zulässt, sind im
Baugebiet versickerungsfördernde Maßnahmen für sauberes Oberflächenwasser
vorzusehen, wie z.B. durchlässige Bauweisen für Grundstückszufahrten und Stell-
plätze und die Versickerung von Dachflächenwasser (wasserrechtlich zu behandeln).

Weitere Informationen zum naturnahen Umgang mit Regenwasser können unter
folgenden Links abgerufen werden:

1. Naturnaher Umgang mit Regenwasser - Verdunstung und Versickerung statt Ableitung
https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_88_umgang_mit_regenwasser.pdf

2. Regenwasserversickerung - Gestaltung von Wegen und Plätzen - Praxisratgeber für
den Grundstückseigentümer. Als PDF im Puplikationsshop zum Download zur Verfügung
gestellt: https://www.bestellen.bayern.de (zu finden unter der Artikel-Nr: lfw_was_00157)

6.4 Freiflächengestaltung

Die nicht mit Gehölzen bepflanzten Teile der öffentlichen Straßengrünflächen sowie
die privaten Freiflächen sind gärtnerisch zu gestalten oder als Rasenflächen breit-
flächig anzusäen. Geeignet ist die Gebrauchsrasenmischung Standard oder gleich-
wertig. Als Straßenbegleitgrün ist alternativ die Verwendung von bodendeckenden
oder staudenartigen Pflanzen zulässig.
Auf den privaten Freiflächen sind flächenhafte Stein-/Kies-/Splitt- und Schottergärten
oder -schüttungen unzulässig.

10.3 - best. Entsorgungsleitungen Misch- bzw. Regenwasser
(nachrichtliche Übernahme aus Bestandsunterlagen des Abwasserzweck-
verbandes Obere Werntalgemeinden)

12. schematische Darstellung geplanter Schmutz- bzw. Regenwasserkanal

Straßenbegleitgrün durch
Gehölzpflanzung/Ansaat;
sh. Ziffer B.6.3 und B.6.4

der textlichen Festsetzungen
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Perspektiven der Bebauung beispielhaft (ohne Rechtskraft)

A. Gesetzliche Grundlagen

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4.1 Öffentliche Straßenverkehrsflächen - verkehrsberuhigter Bereich

- Fläche innerhalb des Geltungsbereiches: ca. 4.260 m²

4.4 Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung

4.2 Öffentliche Verkehrsflächen für Fußgänger

- Fläche innerhalb des Geltungsbereiches: ca. 220 m²

5.2 Öffentliche Grünfläche - Grünweg

- Fläche innerhalb des Geltungsbereiches: ca. 715 m²

4.3 Sonstige Verkehrsflächen

- Fläche innerhalb des Geltungsbereiches: ca. 165 m²

PLANZEICHEN / FESTSETZUNGENPLANZEICHEN / FESTSETZUNGEN

2. derzeitige Flurstücksgrenzen mit Grenzstein und Flurnummer

1. Gebäudebestand

3. Maßzahlen5

5. Höhenschichtlinien in m ü. NHN (Quelle Bayer. Vermessungsverwaltung)261

14. Mögliche Bebauung (schematisch)

- Hauptgebäude / Garage

4. vorgeschlagene Flurstücksgrenze

9. Abgrenzung von Biotopen (Biotopkartierung Bayern Flachland)

6. bestehende Nutzungen (Straßen, Wege, Gräben etc.)

7. bestehende Gehölze außerhalb des räumlichen Bebauungsplangeltungsbereiches

15.              .... Grundstücksnummerierung

PLANZEICHEN / FESTSETZUNGEN

10.2 - best. Fernwasserleitung entfällt (Umverlegung erforderlich)

6.6 Erhalt von Gehölzen

6.6.1 Die derart gekennzeichneten Gehölze sind in ihrem Bestand dauerhaft zu erhalten
und im Zuge von Bauarbeiten durch geeignete Maßnahmen, unter Berücksichtigung
der DIN 18920, zu schützen.

10.1 - best. Versorgungsleitung Wasser (Fernwasserleitung)

(nachrichtliche Übernahme aus Bestandsunterlagen der Rhön-Maintal-Gruppe)

10. bestehende unterirdische Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

ÜBERSICHTSKARTE / PLANTITEL

unmaßstäblich
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2021
BayernAtlas (Bayer. Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat)

privater
Gehölzbestand

W
ald (biotop-

kartiert)
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best. Erdweg

best. Erdweg

best. Erdweg

best. Erdweg
verlegen

best. Wasser-
leitung verlegen

Anschluss Straße an
best. Fahrbahnrand

BEBAUUNGSPLAN
"ALTFELDWEG II"

BEBAUUNGSPLAN
"ALTFELDWEG"

M. 1 / 2000

Bebauung beispielhaft (ohne Rechtskraft)

Grünordnung

Schema Abwasserbeseitigung

öffentliche Grünfläche/Gehölzbestand

Pflanzgebot für heimische
Laubbäume zur inneren

Durchgrünung; sh. Ziffer
B.6.3 der textlichen

Festsetzungen

Pflanzgebot für Landschaftshecke
und Laubbäume zur Randeingrünung;
sh. Ziffer B.6.2 der textlichen
Festsetzungen

Pufferstreifen Wald;
 sh. Ziffer B.6.2.3

der textlichen
Festsetzungen

Gehölzerhalt; sh. Ziffer
B.6.6 der textlichen

Festsetzungen

GEMEINDE EUERBACH, GEMEINDETEIL EUERBACH
LANDKREIS SCHWEINFURT
REGIERUNGSBEZIRK UNTERFRANKEN

PLANVERFASSER:

...............................................

M. 1 / 1000
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Aufstellungsverfahren gemäß
§ 13b BauGB;

Einbeziehung von Außenbereichsflächen
in das beschleunigte Verfahren
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vorgesehener Standort
Regenrückhaltebecken

Euerbach

best. MW-Kanal

best. RW-Kanal
(wird vergrößert)

gepl. RW-Kanal

gepl. RW-Kanal

gepl. SW-Kanal

gepl. RW-Kanal

gepl. SW-Kanal

Anschluss SW-Kanal
an best. MW-Kanal

best. RW-Kanal
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Rc

Pflanzschema
landschaftliche Hecke für
Randeingrünung, 3-reihig

M. 1 / 200

Bäume 2. Ordnung, Mindestqualität Heister, 2xv, o.B., Höhe 125-150 cm

Ac 1 Acer campestre - Feld-Ahorn  3%
Cb 1 Carpinus betulus - Hainbuche  3%
Pc 1 Pyrus communis - Holz-Birne  3%
Sa 1 Sorbus aucuparia - Eberesche 3%

12%

Sträucher, Mindestqualität verpflanzte Sträucher, o.B., Höhe 60-100 cm

Cs 3 Cornus sanguinea - Hartriegel 10%
Ca 3 Corylus avellana - Haselnuss 10%
Cm 2 Crataegus monogyna - eingriffeliger Weißdorn   7%
Co 2 Crataegus oxyacantha - zweigriffeliger Weißdorn   7%
Ee 3 Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 10%
Lx 2 Lonicera xylosteum - Heckenkirsche   7%
Ps 5 Prunus spinosa - Schlehe 18%
Rc 2 Rhamnus catharticus - Kreuzdorn   7%
Rf 1 Rhamnus frangula - Faulbaum   3%
Rc 1 Rosa canina - Hundsrose   3%
Sr 1 Sambucus racemosa - Traubenholunder   3%
Vl 1 Viburnum lantana - Wolliger Schneeball  3%

88%

GELTUNGSBEREICHSGRENZE

15,0

CoCa

Rc Ps

Ee

M. 1 / 2000

M. 1 / 2000

gedrosselte Ableitung
RRB in den Euerbach

3
,0

Regiosaatgut Feldraine und Säume

Grünweg/Pflegeweg

1.1.1 Ausschluss von Ausnahmen im Allgemeinen Wohngebiet (gem. § 1 Abs. 5 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind (die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen) Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige
nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und
Tankstellen nicht zulässig.
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3. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB)

3.3 Baugrenze

- Fläche innerhalb des Geltungsbereiches: ca. 13.755 m²
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2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Geschossflächenzahl, als Höchstmaß

2.2 Grundflächenzahl

2.3 Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

2.3.1 - zweigeschossige Bauweise (Erd- mit Ober- oder Dachgeschoss)II

E

o3.1 Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

3.2 nur Einzelhäuser zulässig

+-0,00+0,50 +0,50 +-0,00+0,50 +0,50

2.4 max. Gebäudehöhe in m ab OK. Fertigfußboden

Die Höhe des Erd- oder Untergeschoss-Fertigfußbodens darf max. 0,50 m über Ok.
Straßenrand der das Grundstück erschließenden Erschließungsstraße (= Straßen-
begrenzungslinie) nicht überschreiten. Der Punkt der Bezugshöhe an der Erschlie-
ßungsstraße ist durch Planzeichen markiert und festgesetzt.
Diese Definition gilt für das an der Straße anliegende Geschoss, z.B. bergseitig
Untergeschoss, talseitig Erdgeschoss.

2.4.1 Bei II-geschossiger Bauweise mit z.B. Flach-, Pult- oder flachgeneigtem Sattel- bzw.
Walmdach, ist die Höheneinstellung des Hauptgebäudes so zu wählen, dass sich
talseitig kein drittes Geschoss ergeben kann, unabhängig von der Definition eines
Vollgeschosses nach BayBO.

2.4.2 Markierung der Bezugshöhe an der Erschließungsstraße für Firsthöhe

2.3.3 Dachgeschosse, die Vollgeschosse sind, bleiben bei der Berechnung der Zahl der
Vollgeschosse außer Betracht. Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über
der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegen und über mindestens
zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben.

2.3.2 - Mehrgeschossige Bauweise (Erd- mit Ober- und Staffelgeschoss)

Das  oberste  zulässige  Vollgeschoss  ist als  Staffelgeschoss (SG)  auszubilden.
Ein  Staffelgeschoss  gemäß  Satz  1  dieser  Festsetzung  ist  ein  Vollgeschoss,
dessen  Geschossfläche  zwei  Drittel  der  Geschossfläche  des  darunterliegenden
Geschosses nicht überschreitet.
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6.2.3 Die nicht mit Gehölzen bepflanzten Teile der öffentlichen Randeingrünung sind wie
folgt als Extensivwiese zu entwickeln.

- Ansaat Regiosaatgutmischung Feldraine und Säume von Saaten-Zeller oder 
gleichwertig; Mahd einmal jährlich, jeweils im Zeitraum September/Oktober. Das
Mahdgut ist jeweils abzufahren. Bei jeder Mahd soll auf der unbepflanzten, west-
lichen Teilfläche (vor dem Wald), aus ökologisch funktionalen Gründen ein jeweils
wechselnder Teilabschnitt von ca. 20 % der Länge stehen gelassen werden.

6.2.2 Öffentliches Pflanzgebot für Ergänzungspflanzung durch Solitärsträucher in Einzel-
stellung oder Gruppen von bis zu 3 Pflanzen, ohne Standortbindung, Arten gemäß
Pflanzschema; Ersatz bei Pflanzausfall.

6.2 Öffentliche Randeingrünung

6.2.1 geschlossene Heckenpflanzung mit  Baumanteil, ausschließlich autochthones
Pflanzenmaterial, Pflanzung in Abschnitten, dreireihig.
Arten, Mengen und Größen gemäß Pflanzschema.

Die Heckenpflanzungen sind mit Stroh oder Rinde zu mulchen. Alle Hecken- bzw.
Baumpflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Ausge-
fallene Pflanzungen sind in der jeweils nächsten Pflanzperiode zu ersetzen. Der
Einsatz von mineralischen Düngemitteln und chemischen Pflanzenbehandlungs-
mitteln ist unzulässig.

Abschnittsweises "auf den Stock setzen" der Hecken ist erst zulässig, wenn der
Zustand der Hecke es aus fachlichen Gründen erfordert (frühestens nach 10-15
Jahren) und nur nach Ortstermin und Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde. Formschnitte sind nicht zulässig.

7.1 Artenschutzmaßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen
ökologischen Funktionalität

7.1.1 Für den Verlust von Feldhamster- und Feldvögel-Lebensraum, werden artenschutz-
rechtliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen, gemäß Ziffer 4 des Fachbeitrages zur speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP) in der Fassung vom 29.06.2021 festgesetzt.

7.1.2 Die Benennung der Ausgleichsflächen für Kompensationsmaßnahmen erfolgt im
Laufe des Bebauungsplanverfahrens.

13. geplanter Standort Regenrückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
- Regenrückhaltebecken

Die technische Planung erfolgt in Abstimmung den Wasserrechtsbehörden.

8.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

1. Dem Bebauungsplan sind folgende Unterlagen beigefügt:
- Begründung gemäß § 2a Satz 2 Nr. 1 BauGB
- Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) der FABION 

GbR, Naturschutz - Landschaft - Abfallwirtschaft, Winterhäuser Straße 93,
97084 Würzburg, in der Fassung vom 29.06.2021

E. Anlagen

1. Der Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) der FABION
GbR, Naturschutz - Landschaft - Abfallwirtschaft, Winterhäuser Straße 93, 97084
Würzburg, in der Fassung vom 29.06.2021, ist verbindlicher Bestandteil des Bebau-
ungsplanes "Am Steigholz" mit 1. Änderung des Bebauungsplanes "Altfeldweg II",
der Gemeinde Euerbach.

D. Anmerkung

8.4 Anlage von Zisternen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und 20 BauGB)

Das anfallende Oberflächenwasser der Dachflächen ist über ein getrenntes Leitungs-
netz in eine Zisterne auf dem jeweiligen Grundstück abzuleiten.
Es wird eine Mindestgröße der Zisterne von 9 m³ je Grundstück festgesetzt. In jedem

Fall ist in der Zisterne ein Überlauf vorzusehen, der an den öffentlichen Regenwasser-
kanal anzuschließen ist.

8.3.1 Soweit geplante Grenzgaragen die Vorschrift des Art. 6 Abs. 7 BayBO aufgrund
der Topographie nicht erfüllen können, sind sie dennoch an der Grundstücksgrenze
zulässig, wenn die Zufahrtsrampe im Mittel mit mindestens 5 % Gefälle zur Garage
angelegt wird, die Länge des Garagengebäudes max. 9 m und die Wandhöhe über
dem Garagenfußboden max. 3,00 m beträgt. Bei der Berechnung der Wandhöhe
bleibt die Höhe von Dächern und Giebeln außer Betracht.

7. Besonderer Artenschutz (§ 44 BNatSchG)
(Nach Abschluss der Bestandsaufnahmen noch zu überarbeiten / aktualisieren)

16. Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes "Altfeldweg II", in der

Fassung seiner letzten Änderung

17. Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes "Altfeldweg", in der
Fassung seiner letzten Änderung

8. bestehendes Waldgebiet (Waldrand)

19. Bodendenkmalschutz

Evtl. bei Erdarbeiten zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen gem. Art. 8
DSchG der Mitteilungspflicht an das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Schloß
Seehof, 96117 Memmelsdorf oder die Untere Denkmalschutzbehörde im Landrats-
amt Schweinfurt.

18.    Baudenkmal

18.1 Aktennummer Baudenkmal
- Freitreppe zum ehem. Landschaftspark, Sandstein, um 1790

VERFAHRENSVERMERKE

1. Die Gemeinde Euerbach hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ............ die Aufstellung des Bebauungsplanes

"Am Steigholz" mit 1. Änderung des Bebauungsplanes "Altfeldweg II" für einen Teilbereich im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13b BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ........... ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Auslegung für den
Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .............. hat in der Zeit vom ............ bis ............
stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1
BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .............. hat in der Zeit vom
............... bis ............. stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .............. wurden die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................. bis .................
beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............... wurde mit der Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............. bis .......... öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Euerbach hat mit Beschluss des Gemeinderates vom .............. den Bebauungsplan "Am
Steigholz" mit 1. Änderung des Bebauungsplanes "Altfeldweg II" für einen Teilbereich gem. § 10 Abs. 1
BauGB in der Fassung vom ............... als Satzung beschlossen.

Euerbach, den ...............................

.......................................................
Simone Seufert (1. Bürgermeisterin) (Siegel)

7. Ausgefertigt

Euerbach, den ...............................

.......................................................
Simone Seufert (1. Bürgermeisterin) (Siegel)

8. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Am Steigholz" mit 1. Änderung des Bebauungsplanes "Altfeldweg II" für
einen Teilbereich wurde am ............ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungs-
plan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Stadt zu jedermanns Einsicht bereitgehal-
ten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die
Rechtsfolgen des § 44 Abs.3 Satz1 und 2 sowie Abs.4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekannt-
machung hingewiesen.

Euerbach, den ...............................

.......................................................
Simone Seufert (1. Bürgermeisterin) (Siegel)

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I S. 2939)

- Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl.
S. 588) BayRs 2132-1-B, zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S. 286)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl.
I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI.i S. 1802)

- Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch
Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)


